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Beantwortung' 

der Anfrage der Abgeordneten DroReinhart~ Egg 9 Horejs9 
Wille, Treich1 9 Trol1 9 Helh·:agner und Genossen betreffend 
Beiziehung der Betriebsräte zu Verhandlungen zwischen 
Betriebsinhabern und Dienststellen der Arbeitsmarktver
via I tung wegen betrieblicher Berufsbildungsmaßnahmen 
(Nro390/J-NR) 

Zu den einleitenden Bemerkungen: 

"Gemäß § 14 Abs.,2 Ziffer 14 des Betriebsrätegesetzes und 
§ 41aAbSo5 der Betriebsratsgeschäftsordnung sind nunmehr 
nach der jüngsten Novelle des Betriebsrätegesetzes den 
Verhandlungen zwischen Betriebsinhabern und Dienststellen 
der Arbeitsmarktverwaltung wegen betrieblicher Berufs
bildungsmaßnahmen nach dem AMFG die Betriebsräte beizu~ 
ziehen. 

Unter anderem hat nun das Landesarbeitsamt für Tirol am 
9. November 1971 Beträge für betriebliche Berufsbildungs
maßnahmen nach den Bestimmungen des AMFG ausgeschüttet 9 

ohne daß zu den vorangegangenen Verhandlungen mit den 

Betriebsinhabern die Betriebsräte beigezogen worden sindo 
Dem Vertreter der Kammer für Arbeiter und .Angestellte für 
Tirol im sogenannten "Beihilfenausschuß" erklärte die Lei
tung des Landesarbeitsamtes für Tirol ausdrücklich, daß es 
nicht Sache der Arbeitsmarktver-v:altung sei, auf die Bei
ziehung der Betriebsräte zu Verhandlungen mit Dienstgebern 

zu achten .. 

Die unterzeichneten Abgeordneten sind der Auffassung, daß 
sich der Gesetzesauftrag des Betriebsrätegesetzes, die 
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